
Bitte erst ausfüllen, wenn alle Grundstudiumsleistungen im jeweiligen Unterrichtsfach 
erbracht wurden. Nur mit Unterschrift und Stempel des/r Fachstudienberaters/in gültig!  
 
Bitte beachten Sie, dass geforderte Fremdsprachenkenntnisse ebenfalls im Zwischen-
Prüfungsamt für die Lehrämter nachgewiesen werden müssen! 

 
 

B e s c h e i n i g u n g 1 )  
zur Erlangung des Zwischenprüfungszeugnisses in Lehramtsstudiengängen in den Fächern 
der Philosophischen Fakultät und der Evangelisch-Theologischen Fakultät nach ZPO-LA 98 
oder ZPO-LA 032)  
 
 
 

für Frau/Herrn___________________________________________________________ 

 

(Matrikelnummer: ______________________________ ) 

 

im Studiengang Lehramt _____________________ / Fach _______________________ 
 

 

TN / LN 
LN (FP)3) Titel der Veranstaltung  Name der/s 

Dozentin/Dozenten 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Semester des zuletzt erbrachten LN oder TN des Grundstudiums:  

 
 

 

Die oben aufgeführten Nachweise haben mir vorgelegen. Die/der Studierende hat die im Anhang der 
Lehramts-Zwischenprüfungsordnung2) geforderten Leistungen erbracht. 
 
 
Münster,_________________________________________________________________ 
                    (Datum, Unterschrift der Fachstudienberaterin / des Fachstudienberaters, Stempel) 
 

 
1)    Im Fach Sozialwissenschaften gilt anstelle dieser Bescheinigung die dort ausgegebene Bescheinigung,  
      im Fach Evangelische Religionslehre gilt der Studienpass. 
2)    ZPO-LA 98 (bei Immatrikulation ab WS 1998/99), ZPO-LA 03 (bei Immatrikulation ab WS 2003/04) 
3)    TN = Teilnahmenachweis,  LN = Leistungsnachweis, LN (FP) = Leistungsnachweis als studienbegleitende Fachprüfung       

gem. § 2 Abs. 2 ZPO-LA 98 (höchstens 3 Versuche gem. § 10 ZPO-LA 98 bzw. gem. § 10 ZPO-LA 03) 

  ZPO-LA 98  
  ZPO-LA 03 
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